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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Eigentlich hätte die Stimmbevölkerung am 17. Mai 2020 über drei Vorlagen abstimmen
sollen. Allerdings beschloss der Bundesrat am 18. März angesichts der Covid-Pandemie,
die Abstimmungen über die Begrenzungsinitiative, das Jagdgesetz und die Erhöhung
der Kinderabzüge zu verschieben. In ihrer Medienmitteilung begründete die Regierung
ihren Entscheid mit der erschwerten Meinungsbildung und der nicht sicher zu
gewährleistenden Abstimmungsorganisation. Aufgrund des Versammlungsverbots
könnten ferner auch keine Informations- und Publikumsveranstaltungen stattfinden.
Neben der Absage der Urnengänge empfahl der Bundesrat den Kantonen,
Gemeindeversammlungen zu verbieten. Zudem kündigte er eine Verordnung für einen
Fristenstillstand an.  
In den Medien wurde der Entscheid mehrheitlich begrüsst. Auch die SVP, die mit der
Kampagne für ihre Begrenzungsinitiative bereits begonnen hatte, stand hinter dem
Entscheid des Bundesrats. Die Menschen hätten jetzt andere Probleme, gab Thomas
Aeschi (svp, ZG) der Aargauer Zeitung zu Protokoll. Für den Entscheid habe man
Verständnis, gab Eric Nussbaumer (sp, BL) die Befindlichkeiten in der SP zum Ausdruck,
es sei allerdings demokratiepolitisch heikel, wenn neben dem Parlament nun auch die
Stimmbevölkerung keine politischen Rechte mehr ausübe. Man hätte sich auch
angesichts der schleppenden Verhandlungen mit der EU eine raschere Klärung bei der
Begrenzungsinitiative gewünscht, präzisierte Christian Levrat (sp, FR) in Le Temps. 
In den Medien wurden zudem vergleichbare Situationen gesucht. Selbst während der
beiden Weltkriege und der spanischen Grippe 1918 sei es nicht zu Verschiebungen von
Urnengängen gekommen, wohl aber 1951, als es die Maul- und Klauenseuche an vielen
Orten verunmöglicht habe, den Urnengang durchzuführen. 
Verschiedene Kantone gingen derweil unterschiedlich mit der Corona-Situation um. Im
Kanton Schwyz wurden kantonale und im Kanton Luzern Ende März noch lokale Wahlen
durchgeführt. Rund 90 Prozent der Bevölkerung würde sowieso brieflich abstimmen;
einzig die Auszählung würde wohl länger dauern – so die Behörden. Eine Verschiebung
sei angesichts der weit fortgeschrittenen Meinungsbildung aber nicht angebracht. Im
Kanton Tessin hingegen, der stark unter der Pandemie litt, wurden die kommunalen
Wahlen von Anfang April verschoben. Die zweiten Wahlgänge der lokalen Wahlen in
Genf wiederum fanden statt – allerdings ohne Urne. Wer nicht brieflich stimmen
konnte, durfte seinen Wahlzettel Dorfpolizisten übergeben, die diese auf Anfrage
abholten. 

Ende April entschied der Bundesrat dann, die drei Vorlagen auf den
Abstimmungstermin vom 27. September 2020 zu verlegen, an dem auch über die
Beschaffung der neuen Kampfjets und über den Vaterschaftsurlaub abgestimmt werden
sollte. Die Medien sprachen in der Folge aufgrund der fünf nationalen Abstimmungen
von einem «Supersonntag». 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.03.2020
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Eine Folge der zunehmenden brieflichen Wahl- und Abstimmungsbeteiligung ist, dass
die Gemeinden schon vor Urnenschluss mit der Auszählung der Stimmen beginnen
können. Dieser Umstand führte zusammen mit der Tatsache, dass sechs Kantone die
Schliessung der Urnen schon vor 12 Uhr mittags vorsehen (TG: 11.30 Uhr; AG, AR, NW,
SH, SZ: 11.00 Uhr), dazu, dass einzelne Gemeinden dieser Kantone das Resultat ihrer
Auszählung bekannt geben, während in anderen Kantonen noch abgestimmt oder
gewählt wird. Daran störte sich Raphaël Comte (fdp, NE), der fürchtete, dass die
frühzeitige Bekanntgabe von Abstimmungsresultaten, die dank der Sozialen Medien
auch sehr rasch an Reichweite gewinne, im letzten Moment noch mobilisierende
Wirkung haben und die Abstimmungsentscheide noch beeinflussen könnte. Comte
hatte bereits 2017 mittels Anfrage (A 17.1020) vom Bundesrat wissen wollen, wie die
Exekutive zu dieser Sache stehe. Die Regierung hatte in ihrer Antwort darauf
hingewiesen, dass sie die Gemeinden schon seit 2016 in Kreisschreiben
verschiedentlich darauf hingewiesen habe, dass vor 12 Uhr mittags keine Resultate
veröffentlicht werden dürften. Da sich lediglich wenige kleine Gemeinden nicht an
diese Regel hielten, hatte der Bundesrat im Jahr 2017 eine bundesrechtliche Regelung

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 08.01.2020
MARC BÜHLMANN
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als nicht angezeigt erachtet.
Weil allerdings in der Folge immer wieder vor allem Aargauer Gemeinden mit
frühzeitigen Publikationen von Ergebnissen aufgefallen waren, kündigte der Bundesrat
2018 an, eine Anpassung der Verordnung über die politischen Rechte vorzunehmen, die
am 1. Juli 2019 in Kraft trat. Gemäss Verordnung dürfen vorläufige
Abstimmungsergebnisse nicht vor 12 Uhr bekannt gegeben werden.
Sanktionsmöglichkeiten sind allerdings nicht vorgesehen. Jedoch kann gegen einen
Verstoss eine Abstimmungsbeschwerde eingereicht werden mit der Begründung, dass
die frühe Bekanntgabe eines Resultats das gesamte Abstimmungsergebnis beeinflusst
haben könnte. 2

Ende April 2021 lagen die Vorschläge für eine Teilrevision der Verordnung über die
politischen Rechte (VPR) sowie für eine Totalrevision der Verordnung der Bundeskanzlei
über die elektronische Stimmabgabe (VEIeS) vor und der Bundesrat eröffnete die
Vernehmlassung dazu, um bald eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs von E-
Voting starten zu können. Die Vorlagen sehen vor, dass die Kantone nach wie vor selber
entscheiden können, ob und mit welchem System sie E-Voting-Versuche durchführen
möchten. Der Bund bleibt verantwortlich für den rechtlichen Rahmen und die
Bewilligungen der Systeme und Versuche. Pro Kanton dürfen maximal 30 Prozent und
schweizweit höchstens 10 Prozent der Stimmberechtigten die digitale Stimmabgabe
nutzen, von der zudem vor allem Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie
Stimmberechtigte mit Behinderung profitieren sollen. Die revidierten Verordnungen
regeln überdies, auf welche Weise die E-Voting-Systeme laufend überprüft werden
sollen. Dabei werden unabhängige Expertinnen und Experten, aber auch Hackerinnen
und Hacker im Rahmen von «Bug-Bounty-Programmen» die Systeme laufend auf
Mängel überprüfen.

Die Antworten der Vernehmlassung mussten bis Mitte August 2021 eingereicht werden
und Anfang Dezember 2021 lag der entsprechende Ergebnisbericht mit insgesamt 67
Stellungnahmen vor. Die grosse Mehrheit von 48 Stellungnehmenden unterstützte die
Vorlagen mit kleinen Anpassungsvorschlägen; darunter 21 Kantone, die FDP, die Mitte,
zahlreiche Behindertenorganisationen, der Gemeindeverband und die
Auslandschweizerorganisation. Grundlegende Vorbehalte äusserten elf
Vernehmlassungsteilnehmende; darunter die Kantone Freiburg, Neuenburg und Wallis,
unter den Parteien die SP und die EDU und bei den Organisationen unter anderem die
Economiesuisse. Die Vorbehalte betrafen den Umstand, dass momentan lediglich das
System der Post bestehe, was den Kantonen kaum Handlungsspielraum gewähre. Der
Bund müsse hier mehr Verantwortung übernehmen, forderten etwa die Kantone
Freiburg und Wallis, die zusammen mit Neuenburg auch eine finanzielle Unterstützung
durch den Bund für die Umsetzung der Versuche forderten. Auch die SP verlangte eine
staatliche Lösung und prioritäre Zugänge für Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer. Gänzlich und ausschliesslich auf Letztere wollte die EDU E-Voting
beschränken. Economiesuisse forderte vor einem Neustart eine umfassende
öffentliche Diskussion über Chancen und Risiken von E-Voting, um zuerst der
herrschenden Skepsis in der Bevölkerung zu begegnen und entsprechend Vertrauen zu
schaffen. Auf mehrheitliche Ablehnung stiessen die Vorschläge bei acht
Vernehmlasserinnen und Vernehmlassern: beim Kanton Schwyz, den Grünen, der SVP
und der Piratenpartei und unter den Organisationen unter anderem beim Verein «E-
Voting Moratorium», der 2019 eine Initiative für ein solches Moratorium lanciert hatte,
die allerdings 2020 an der Unterschriftenhürde gescheitert war. Der Kanton Schwyz
befürchtete, dass Manipulationen nie ausgeschlossen werden könnten und vor allem
kleine Kantone finanziell an ihre Grenzen kommen würden. Die drei Parteien und der
Verein «E-Voting-Moratorium» betonten die Bedeutung des Vertrauens der
Stimmberechtigten bei Wahlen und Abstimmungen, das aufgrund von nie wirklich
behebbaren Sicherheitsproblemen unnötig aufs Spiel gesetzt würde. Sie forderten
zudem tiefere maximale Teilnehmendenzahlen für die Zulassung von E-Voting. Die
Grünen und die Piratenpartei kritisieren überdies, dass andere Digitalisierungsprojekte
(z.B. E-Collecting oder elektronische Vernehmlassungen) aufgrund der starken
Konzentration auf E-Voting unnötig gebremst würden. Ausdrücklich auf eine
Stellungnahme verzichtet hatten unter anderem der Kanton Jura und der
Arbeitgeberverband. 

Mitte Dezember 2021 nahm der Bundesrat von den Ergebnissen der Vernehmlassung
Kenntnis. Die Vorlagen sollen finalisiert werden, wobei die Regierung eine finanzielle
Beteiligung des Bundes als sinnvoll erachtete. Als wichtig bezeichnete der Bundesrat in
seiner Medienmitteilung auch die Idee der Entwicklung eines Systems aus öffentlicher

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.12.2021
MARC BÜHLMANN
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Hand und die Vermeidung einer einseitigen Priorisierung von E-Voting bei
Digitalisierungsprojekten. Er wolle diese Punkte längerfristig weiterverfolgen. 3

Aussenpolitik

Auslandschweizer

Dernier volet de la politique étrangère enfin, la reconnaissance constitutionnelle et la
protection des Suisses résidant à l'étranger ont donné à 1966 une coloration spéciale.
Un nouvel article 45 bis a été introduit dans la Constitution fédérale, qui accorde enfin
une existence légale aux Suisses établis hors de nos frontières. A la suite des longs
efforts de la NSH et des Suisses émigrés, un projet avait été publié et adopté par le
Conseil des Etats en 1965. Le Conseil national l'a accepté a l'unanimité le huitième
mars. Soumis au verdict populaire le 16 octobre, le nouvel article a recueilli 490'992 oui
contre 230'415 non, ainsi que l'unanimité des cantons, après une campagne de
propagande assez intense qui ne vit pourtant se manifester aucun groupe d'opposition.
On n'a pas manqué de souligner, en général, la mutation intervenue dans les colonies
suisses de l'étranger: alors que le nombre des émigrés proprement dits a tendance à
décroître, celui des Suisses engagés temporairement dans des fonctions économiques
dépendant d'entreprises suisses, ainsi que celui des experts et des agents de
l'assistance technique se sont accrus considérablement.

Le résultat, avec une participation de 48 pourcent, est médiocre; il n'est pas sans
rapports avec le fait que, le même jour, le peuple devait se prononcer sur l'initiative
antialcoolique dont le rejet était recommandé. Neuf cantons ont vu les «non» dépasser
le 18 pourcent des inscrits, soit Argovie (26.7 %), Nidwald (22.4 %), Schwyz (22.3 %),
Appenzell Rhodes-Extérieures (21.5 %), Schaffhouse (20.9 %), Lucerne (19.0 %), Valais
(18.6 %), Saint-Gall (18.3 %) et Thurgovie (18.1 %).

Abstimmung vom 16. Oktober 1966

Beteiligung: 47.87%
Ja: 491'220 (68.06%) / Stände: 22
Nein: 230'483 (31.94%) / Stände: 0

Parolen:
- Ja: CVP, FDP, SPS, SVP, SBV, SGV.
- Nein:
- Stimmfreigabe: LdU 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.12.1966
FRANÇOIS-L. REYMOND

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Gewässerschutz

Dans la nouvelle version de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), approuvée
par le Conseil fédéral, figure une dérogation à l'autorisation de déversement d'eaux
issues de circuits de refroidissement ouverts. Cet assouplissement vise à réduire le
problème découlant de l'obligation de suspendre le déversement d'eaux de
refroidissement lorsque la température du cours d'eau excède les 25 degrés. Au-delà
de cette température, les autorités pourront donc tolérer des rejets thermiques ayant
un effet minime sur la température de l’eau. Des dérogations spécifiques sont
accordées aux centrales nucléaires existantes. Toutefois, les nouvelles installations
construites devront limiter la production de chaleur et utiliser l'évacuation dans le
cours d'eau seulement pour les rejets thermiques non récupérables.
Le projet de modification a été accueilli favorablement par la plupart des cantons et
par les milieux économiques interrogés. Ce ne fut pas le cas pour le PS, les
organisations environnementales, quelques associations professionnelles et instituts de
recherche, et pour huit cantons (AG, BL, FR, GE, LU, TI, TG, VD). Une des principales
raisons qui motive leur position est la survie des organismes aquatiques. Pour l'assurer,
il faudrait empêcher ou limiter toute hausse de température des cours d'eau par des
rejets thermiques. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.06.2018
DIANE PORCELLANA

01.01.65 - 01.01.22 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Der Bundesrat beabsichtigte im September 2018, die seit 2012 existierende Verordnung
über die Anlagestiftungen (ASV) zu ändern. Unter anderem wollte er die Stellung der
Anlegerversammlung stärken und diese für die Wahl des Stiftungsrates zuständig
machen, das bereits bestehende Verbot der Nachschusspflicht – also die Pflicht, bei
Verlusten weiteres, über das bereits einbezahlte Kapital hinausgehendes Geld
einzuschiessen – ausdrücklich festschreiben und nichtkotierte Sacheinlagen,
fokussierte Strategien sowie gemischte Anlagegruppen mit höherem Anteil Aktien oder
alternativer Anlagen ermöglichen. 
Dazu führte das BSV zwischen September und Dezember 2018 eine Vernehmlassung
durch, an der sich 19 Kantone, die SVP, drei Dachverbände der Wirtschaft (SGB, SAV,
SGV) und 17 weitere Organisationen und Durchführungsstellen beteiligten. Gemäss
Vernehmlassungsbericht des BSV wurde die Vorlage allgemein positiv aufgenommen,
unter anderem zeigten sich die Kantone mehrheitlich zufrieden damit. Folglich
entschied der Bundesrat im Juni 2019, die Änderungen auf den 1. August 2019 in Kraft
zu setzen. 6

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 21.06.2019
ANJA HEIDELBERGER
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